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Index

10/07 Verwaltungsgerichtshof

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

Norm

BAO §260 Abs2;

BAO §270;

VwGG §42 Abs2 Z2;

Rechtssatz

Ein Berufungssenat hat gem § 260 Abs 2 BAO als Organ der Abgabenbehörde zweiter Instanz über Berufungen gegen

die dort taxativ aufgezählten Bescheide zu entscheiden. Wird eine Entscheidung, die im Wirkungsbereich der

Finanzlandesdirektion monokratisch zu fällen ist, von einem Berufungssenat gefällt, so ist die Entscheidung von einer

unzuständigen Behörde erlassen (Hinweis Stoll, BAO-Kommentar, 2638 und die dort angeführte Rechtsprechung). Die

Unzuständigkeit der belBeh führt im verwaltungsgerichtlichen Verfahren auch dann, wenn sie vom Bf nicht geltend

gemacht wurde, zur Aufhebung des angefochtenen Bescheides (HInweis Dolp, Die Verwaltungsgerichtsbarkeit/3, 581,

und die dort wiedergegebene Rechtsprechung). Aus § 260 Abs 2 BAO ergibt sich, dass Entscheidungen über

Berufungen gegen Kapitalertragsteuerbescheide nicht dem Berufungssenat obliegen, sodass ein so

zustandegekommener Bescheid über Kapitalertragsteuer daher gem § 42 Abs 2 Z 2 VwGG auch ohne entsprechende

Beschwerdeausführungen aufzuheben ist.
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